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RS OGH 1977/3/9 8Ob501/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1977

Norm

KO §44 Abs2

KO §48 Abs1

KO §48 Abs2

Rechtssatz

Ist aus dem Versteigerungserlös einer Liegenschaft des Gemeinschuldners noch nichts in die Konkursmasse

einge ossen, kann dem Begehren auf Aussonderung des im Versteigerungserlös enthaltenen Entgelts für die

Veräußerung von Sachen, an denen ein Eigentumsvorbehalt vereinbart war, nicht stattgegeben werden.
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